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1. Termin und Öffnungszeiten:
Die Intermoto 2011 findet in der Zeit vom Samstag, 12. bis Sonntag 13. März 2011 statt. Sie ist
durchgehend geöffnet: Für Aussteller von 09.30 bis 19.30 Uhr, für Besucher 10.00 bis 19.00 Uhr, Sonntags
von 10.00 bis 18.00 Uhr. Die Saarmesse GmbH hat das Recht, den Termin der Messe zu verlegen sowie
die Messedauer und Öffnungszeiten zu verändern, ohne dass der Aussteller hieraus ein Recht auf Rücktritt
oder Schadenersatz ableiten kann.

2. Ausstellungsstände
Die Ausstellungsfläche ist in Standeinheiten von 3 m x 4 m = 12 qm aufgeteilt und wird nur in ganzen
Einheiten vergeben. Ausgenommen hiervon sind die Hallen 3 + 4, in denen auch Stände von 2 m x 4 m = 8
qm. Der Stand muss mit der vollständigen Anschrift des Ausstellers versehen sein.
Trennwände (Rück- und Seitenwände), die der Aussteller benötigt, müssen bei der Messeleitung
ausdrücklich angefordert werden (s. Anmeldung). Für Trennwände, die nicht bis spätestens 14 Tage vor
Messebeginn bestellt sind, wird ein Zuschlag von
EUR 4,00 pro lfd. Meter berechnet.

Die Rück- und Seitenwände haben eine einheitliche Höhe von 2,50 m. Sie dürfen ohne ausdrückliche
Genehmigung der Saarmesse GmbH nicht erhöht werden und den Nachbarstand nicht beeinträchtigen. Die
Saarmesse GmbH kann von Fall zu Fall Ausstellern eine Sondergenehmigung für höhere Wände und zu
erhöhten Standbauten auch ohne das Einverständnis der benachbarten Aussteller erteilen. In diesen Fällen
werden die betreffenden Aussteller jedoch hiervon unterrichtet.

3.a) Standmiete:
Die Netto-Standmiete ohne Mehrwertsteuer beträgt für die Dauer der Messe:
  - in den Ausstellungshallen
    bis zu einer Gesamtgröße des Standes

           von 50 qm pro qm EUR   30,-
 jeder weitere qm pro qm EUR   20,-

  - im Freigelände            pro qm EUR   25,-
  - Werbeflächen nach besonderem Tarif.

Jeder angefangene qm wird voll, die Bodenfläche grundsätzlich rechteckig ohne Berücksichtigung von
Vorsprüngen, Säulen, Trägern, Installationsanschlüssen und ähnlichem berechnet.
Einschreibegebühr für jede Anmeldung EUR 52,- (wird auch bei Rücktritt geschuldet).
Für den Ausschank entgeltlicher Getränke, Kostproben und ähnliches werden je nach Umfang ab EUR
256,- berechnet. Gesetzliche Vorschriften - Gaststättengesetz - werden hierdurch nicht berührt.

b) Zahlungstermin:
Stand- und Flächenmieten sind bei Anmeldung zu 50% an die Saarmesse GmbH zu zahlen. Der Rest- bzw.
Komplettbetrag bis spätestens 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Jeweils ohne Abzug. Nach Eingang
des Restbetrages werden dem Aussteller die für die Standbesetzung erforderlichen Papiere zugestellt. Erst
nach Erfüllung aller Verpflichtungen laut Ausstellungsbedingungen hat die Bestätigung der Saarmesse
Gültigkeit. Beträge für andere Leistungen sind sofort nach dem Rechnungserhalt fällig. Sollte inzwischen
eine wesentliche Verteuerung eintreten, so berechnet die Saarmesse GmbH die Erhöhung der Preise nur
auf die vom Aussteller noch nicht eingezahlten Beträge.
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweils gültigen Diskontosatz der
Deutschen Bundesbank zu entrichten, ohne das ein konkreter Nachweis über die Inanspruchnahme von
Bankkredit in gleicher Höhe durch den Veranstalter geführt werden muss. Zusätzlich wird eine pauschale
Mahngebühr von EUR 7,50 für den Verwaltungsaufwand erhoben.

c) Aufrechnung und Zurückbehaltung:
Die Forderungen der Saarmesse GmbH aus dem Ausstellungsvertrag einschließlich
aller Nebenforderungen (Standmiete, Energielieferung, Vermietung pp. von Material, Ausstellerausweise,
Eintragung im Messekatalog sowie alle anderen Nebenforderungen) können nicht mit irgendwelchen
Gegenforderungen aufgerechnet werden. Desgleichen ist jedes Zurückbehaltungsrecht des Ausstellers
ausgeschlossen.

4. Standbesetzung, Auf- und Abbau:
Die Ausstellungsstände stehen den Ausstellern fünf Tage vor Eröffnung der Messe zwecks Standaufbau
zur Verfügung (im Ausnahmefall früher). Ausstellungsstände, deren Einräumung am Tage vor der Eröffnung
(bis 10.00 Uhr morgens) noch nicht begonnen hat, stehen zur Verfügung der Saarmesse GmbH. Die der
Saarmesse GmbH entstandenen Schäden muss der Säumige ersetzen. Am letzten Tag vor Eröffnung der
Messe abends 18.00 Uhr muss der Aufbau der Stände abgeschlossen sein. Von diesem Zeitpunkt ab treten
die Reinigungskolonnen in Tätigkeit und ist allen anderen Personen der Aufenthalt in den Hallen nicht mehr
gestattet.
Der Abbau der Stände soll am Tage nach der Beendigung der Messe, morgens ab 8.00 Uhr, beginnen und
muss innerhalb drei Tagen beendet sein.
Die besondere Bewachung des Messegeländes sowie die Versicherung des Ausstellungsgutes enden nach
diesen drei Tagen. Stände, die nach diesen drei Tagen nicht geräumt sind, können auf Kosten und Risiko
des betreffenden Ausstellers von der Saarmesse GmbH abgebaut werden. Die Aussteller, welche die
Erstellung eines Standes oder Gebäudes im Freigelände vorgenommen haben, verpflichten sich, das
Gelände nach
Schluss der Messe wieder instand zu setzen.

Die Saarmesse GmbH kann den Beginn des Abbaues auf den Abend des letzten Messetages vorverlegen.
Diese Regelung gilt z.Z. bis auf Widerruf. Wird von der Saarmesse GmbH hinsichtlich eines teilweisen
Abbaues eine Sondergenehmigung erteilt, so übernimmt der Aussteller die Haftung gegenüber sämtlichen
Nachbarständen.

5. Versicherung:
Der Aussteller ist zur Versicherung seines Ausstellungsgutes verpflichtet. Mit der Anmeldung zur Messe
kann Versicherungsschutz bei unserer Messegesellschaft erworben werden. Die Versicherungswerte für
Standeinrichtungen und Ausstellungsgüter sind mit der Anmeldung anzugeben. Macht der Aussteller von
dieser Möglichkeit nicht Gebrauch, so werden seine Ausstellungsgüter mit der obligatorischen
Mindestversicherungssumme von EUR 5.000,- versichert zu einem Prämiensatz von 4/oo. Die Versicherung
erstreckt sich auf Transportmittel-Unfall, Feuer, Einbruchdiebstahl. Maßgebend sind die allgemeinen
Versicherungsbedingungen für Ausstellungsversicherungen.
Des weiteren erstreckt sich der Versicherungsschutz auf Hin- und Rücktransport innerhalb Europas sowie
den Aufenthalt auf dem Messegelände. Auf dem Messegelände beginnt die Haftung des Versicherers
jedoch frühestens 8 Tage vor Eröffnung der Messe und endet mit Schlusstag der Messe. Für die folgenden
3 Abbautage wird der Versicherungsschutz unter der Maßgabe gewährt, dass während der Abbauzeit der
Stand nachweislich vom Standpersonal besetzt bleibt.

Das Haftpflichtrisiko des Ausstellers kann mit Hilfe des Anmeldeformulars gegen eine Prämie von EUR 6,50
in die Versicherung einbezogen werden. Die Versicherungsprämie wird von uns im Namen und für
Rechnung der Versicherungsgesellschaft erhoben. Nachträgliche Abschlüsse, Änderungen oder
Erstattungen erfolgen direkt durch die Versicherungsgesellschaft.
In Versicherungsfragen ist der Aussteller Kontrahent der Versicherungsgesellschaft.

Sofern der Aussteller bereits Versicherungsschutz e rworben hat, ist dies auf der Anmeldung zu
vermerken. Nur durch schriftliche Mitteilung entfäl lt der obligatorische Neuabschluss und die
Berechnung der Prämie.

Über den Abschluss der Versicherung wird dem Ausste ller eine gesonderte Bestätigung der
Versicherungsgesellschaft zugehen, der die allgemei nen Versicherungsbedingungen beigefügt sind.

6. Haftung:
Die Saarmesse GmbH haftet unbeschränkt nur im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ihrer Organe
oder ihrer leitenden Mitarbeiter.
Im Falle der fahrlässigen Verletzung wesentlicher vertraglicher oder vorvertraglicher Pflichten oder im Falle
der Haftung für die Verletzung dieser Pflichten durch Erfüllungsgehilfen und/oder Mitarbeiter, soweit die
Saarmesse GmbH diese nicht grob fahrlässige oder vorsätzlich schlecht ausgewählt hat, haftet die
Saarmesse GmbH maximal bis zur Höhe des dreifachen Beteiligungspreises.

7. Technische Installation:
Den Ausstellern gehen automatisch nach Eingang der Anmeldung die erforderlichen Unterlagen für Strom-,
Wasser-, Telefonanschluss, Abfallentsorgung, Parkplatz, Leihmöbel und sonstiges zu. Die offizielle
Zulassung erfolgt unabhängig davon.

Die Ausführung von Installationen für Wasser, Licht und Kraftstrom, ausgehend von der Haupt- bzw.
Ringleitung sowie der individuelle Verbrauch gehen zu Lasten des Ausstellers. Der Strombedarf ist nach
Anschlusswerten in kW anzugeben, die der Inbetriebnahme der vorgesehenen Maschinen und Geräte
entsprechen, wobei eine volle Belastung aller Anschlusswerte zu berücksichtigen ist, um Netzüberlastungen
zu vermeiden. Die gemeldeten Anschlusswerte sind verbindlich. Vorhandene Stromart 230 und 400 V.
Für zur Verfügung gestelltes Elektromaterial ist eine Kaution zu hinterlegen.
Adapter von 400 V CEE auf 3x 230 V Schukosteckdose EUR   52,-
Anschlusskasten mit vier 230 V Schukosteckdosen EUR 154,-
Anschlusskasten mit vier 230 V Schukosteckdosen
1x 32 A CEE und 1x 16 A CEE EUR 205,-
Verlängerungskabel 230 V bis 10 m EUR   26,-
Verlängerungskabel 230 V bis 20 m EUR   52,-

Der Stromverbrauch von Anschlüssen bis 5 kW wird pauschal berechnet und ein Mindestanschlusswert von
1 kW zu Grunde gelegt. Alle Werte werden auf volle kW gerundet. Je Ausstellungstag werden 7
Betriebsstunden berechnet. Der Strompreis beträgt z. Zt. EUR 0,26 je kW. Bei Erhöhung der Strompreise
durch die Stadtwerke Saarbrücken AG ändert sich der Strompreis entsprechend. Somit errechnet sich die
Vorausgebühr wie folgt:

a) Anschlusswerte bis 3 kW (einschließlich 1 Steckdose) = EUR   87,-
     über 3 kW bis 5 kW (einschließlich 2 Steckdosen) = EUR 113,-
b) Stromverbrauch-Pauschale, EUR 4,16 / 1 kW

Bei höheren Anschlusswerten betragen die Kosten einschließlich leihweiser Verlegung des Kabels bis zum
Ausstellungsstand, der Montage einer Zählertafel und des Zählers (einschließlich Zählermiete) bei
Anschlusswerten:

- über   5 kW bis 10 kW = EUR 271,-
- über 10 kW bis 18 kW = EUR 330,-
- über 18 kW bis 21 kW = EUR 350,-
- über 21 kW bis 40 kW = EUR 392,-

Zählermiete: EUR 48,00
Der Stromverbrauch wird nach Beendigung der Messe abgelesen und von der Messeleitung in Rechnung
gestellt.

Für die Installation eines Wasseranschlusses bis zu 10 m Zu- und Abfluß betragen die Kosten  EUR 123,-,
zuzüglich einer Wasser-/Kanalverbrauchsgebühr von mindestens EUR 13,-. Für jedes zusätzlich Gerät
betragen die Anschlusskosten 52,00 EUR. Die Berechnung erfolgt im Wege der Schätzung unter
Berücksichtigung von Erfahrungswerten.
Für Anschlüsse, die nicht bis spätestens 14 Tage vor Messebeginn bestellt sind, wird ein Zuschlag von EUR
14,00 berechnet.
Für Energieleistungen gelten die Allgemeinen Versorgungsbedingungen der Stadtwerke Saarbrücken AG.

Aussteller, die entgegen ihrer Anmeldung von einem höheren Anschlusswert Gebrauch machen,
dürfen nicht anschließen und haften bei Nichtbefolg ung für alle evtl. Schäden. Jeder einzelne Stand
muss abgesichert sein. Das Absichern darf nur durch die von der Saarmesse GmbH benannten
Montagefirmen ausgeführt werden. Wo mehrere Firmen an einem Sicherungskasten angeschlossen sind,
werden die anfallenden Kosten aufgeteilt. Installationen vom Sicherungskasten bzw. Zähler ausgehend,
können von einer vom Aussteller beauftragten, konzessionierten Elektrofirma ausgeführt werden. Die
erforderlichen Installationen sind rechtzeitig und präzise anzugeben. Der Aussteller ist verpflichtet, alle
angeschlossenen Elektrogeräte beim Verlassen seines Standes abzuschalten und haftet für alle Schäden,
die durch Nichtbefolgung dieser Anweisung entstehen.
Es erfolgt vor Beginn der Veranstaltung eine Abnahme der elektrischen Anlagen durch beauftrage
Sachverständige von DEKRA. Der zeichnende Sachverständige ist von der Messegesellschaft Saarmesse
GmbH bevollmächtigt, die elektrischen Anlagen der Aussteller einer Prüfung zu unterziehen. Es werden
Abweichungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit von den einschlägigen VDE-Bestimmungen festgestellt.

Beantragte Strom- und Wasserversorgung kann nur insoweit ausgeführt werden, als dies technisch möglich
ist.

8. Ausstellungsdienst, Parkplatz, Verkehrsordnung:
Durch Rundschreiben werden die Aussteller laufend über alle ausstellungsorganisatorisch wichtigen Fragen
unterrichtet. Jeder Aussteller verpflichtet sich, den Anordnungen der Rundschreiben im Rahmen der
Hausordnung Folge zu leisten.

9. Ausstellerausweise und Käuferkarten:
Jeder Aussteller erhält vier kostenlose Dauerausweise. Bei Standmietzahlungen für mehr als 50 qm, kann
pro angefangenen weiteren 50 qm Fläche zusätzlich ein Dauerausweis erteilt werden. Diese Ausweise
müssen namentlich ausgestellt werden, sie sind nicht übertragbar und nur in Verbindung mit einem
Personalausweis gültig. Weitere Dauerausweise für Aussteller können gegen EUR 15,- pro Stück zuzügl.
Ust. erworben werden.
Arbeitsausweise für den Auf- und Abbau stehen kostenlos zur Verfügung.

10. Bauaufsicht und Feuerwehr:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Errichtung und dem Betreiben der Ausstellungsfläche,
die bauaufsichtlichen und feuerpolizeilichen Vorschriften sowie die Bedingungen des
Gewerbeaufsichtsamtes in den jeweils gültigen Fassungen genauestens zu beachten sind. In Zweifelsfällen
sind erforderliche Auskünfte bei den maßgeblichen Stellen (Don-Bosco-Straße 1, 66119 Saarbrücken,
Telefon: 0681 / 8500-0) einzuholen.

Vor Eröffnung der Messe erfolgt eine Abnahme der Hallen und Ausstellungsstände durch die
Bauaufsichtsbehörde in Verbindung mit Feuerwehr, Gewerbeaufsichtsamt, Stadtwerke,
Bezirksschornsteinfegermeister und der zuständigen Polizeidienststelle. Die Saarmesse GmbH behält sich
das Recht vor, die festgestellten Mängel ggf. auf Kosten des betreffenden Ausstellers beseitigen zu lassen.
Im Verlauf der Messe ist den Weisungen der Sicherheits- und Betriebsorgane unbedingt Folge zu leisten.
Widrigenfalls können Sofortmaßnahmen, z.B. Abschleppen, veranlaßt werden.
Darüber hinaus gelten die von der Bauaufsichtsbehörde gestellten Messe- und Ausstellungsvorschriften.
Aussteller, denen diese Vorschriften nicht bekannt sind, können dieselben bei der Saarmesse GmbH
schriftlich anfordern bzw. einsehen.

Besondere Teilnahmebedingungen der Saarmesse GmbH, Saarbrücken
zur Veranstaltung:    INTERMOTO 2011



* Die IDFA ist die Interessengemeinschaft Deutscher Fachmessen und Ausstellungsst"dte. Mitglieder sind die Messegesellschaften in: Bremen, Dortmund, Essen, Friedrichshafen, Hamburg, Karlsruhe, Leipzig, Offenbach, Saarbr#cken, Stuttgart. Im Interesse einer 
gleichm"ûigen und gerechten Behandlung der Aussteller geben die IDFA-Mitglieder in freiwilligem Zusammenwirken diese Richtlinien heraus. Es steht den Mitgliedern frei, abweichende Vereinbarungen mit den Ausstellern zu treffen. Zu ihrer Wirksamkeit bed#rfen 
solche Vereinbarungen und Absprachen einer schriftlichen Best"tigung durch das jeweilige IDFA-Mitglied.

Im Fall etwaiger Nicht#bereinstimmung gelten nachfolgende Regelungen in der 
rangm"ûigen Reihenfolge ihrer Aufz"hlung (soweit vorhanden):
A. Individuelle Vertragsabreden des Messeveranstalters (MV)
B. Besondere Teilnahmebedingungen des MV
C. Allgemeine Teilnahmerichtlinien

Allgemeine Teilnahmerichtlinien  
f"r Messen und Ausstellungen der IDFA-Mitglieder*

6. Entgelt, Zahlungsfristen und -bedingungen, 
Vermieterpfandrecht

6.1 Die H$he des Beteiligungsentgeltes und die Zahlungstermine sind aus den Besonderen Teilnahmebedingungen 
ersichtlich. Die Zahlungstermine sind einzuhalten. Die vorherige und vollst"ndige Bezahlung der Rechnung zu 
den festgesetzten Zahlungsterminen ist Voraussetzung f#r den Bezug der zugeteilten Stand¯"che und f#r die 
Aush"ndigung der TN-Ausweise. In einer eventuellen Abweichung von dieser Regelung ist keine Stundung zu 
sehen. Beanstandungen der Rechnung k$nnen nur ber#cksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 14 Tagen 
nach Zugang der Rechnung schriftlich erfolgen. Der MV wird den Aussteller bei %bersendung der Rechnung auf 
die Bedeutung seines Verhaltens besonders hinweisen. 

6.2 F#r die T"tigkeit des Ausstellungs- und Messeausschusses der Deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA), Littenstr. 9, 
10179 Berlin, wird zus"tzlich ein AUMA-Dienstleistungsentgelt von 0,60 EUR je Quadratmeter Stand¯"che er-
hoben. Dieses wird gesondert auf der Rechnung ausgewiesen. 

6.3 Alle Rechnungsbetr"ge sind ohne jeden Abzug unter Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer spesenfrei 
und in Euro auf eines in der Rechnung angegebenen Konten zu #berweisen. Bei Zahlungsverzug des Aus-
stellers ist der MV berechtigt, Zins in H$he des vom MV f#r die Inanspruchnahme entsprechender Kredite 
gezahlten Zinssatzes, mindestens aber in H$he von 8 Prozentpunkten #ber dem jeweiligen Basiszinssatz sowie 
eine Geb#hr von 3,-- EUR f#r jede weitere Mahnung zu berechnen. Die Geltendmachung des gesetzlichen 
F"lligkeitszinses (§ 353 HGB), eines weitergehenden Verzugsschadens sowie sonstige Rechte aus diesen Teil-
nahmebedingungen bleiben vorbehalten. Der TN ist berechtigt, dem MV nachzuweisen, dass diesem als Folge 
des Zahlungsverzuges kein #ber den gesetzlichen Verzugszinssatz hinausgehender Schaden entstanden ist. 

6.4 Sollte der TN seine Zahlungsverp¯ichtungen schuldhaft nicht fristgem"û erf#llen, beh"lt sich der MV das Recht 
vor, nach Setzen einer unter Ber#cksichtigung der Umst"nde und der verbleibenden Zeit angemessenen Frist, 
das Vertragsverh"ltnis gem. 17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu k#ndigen. 

6.5 Kommt ein TN seinen Zahlungsverp¯ichtungen nicht nach, kann der MV sein Vermieterpfandrecht aus#ben, die 
Ausstellungsgegenst"nde und die Standeinrichtung zur#ckbehalten und sie auf Kosten des TN, jeweils nach vor-
heriger schriftlicher Ank#ndigung, versteigern zu lassen oder, sofern sie einen B$rsen- oder Markpreis haben, 
freih"ndig verkaufen

7. Nichtteilnahme des TN
7.1 Die Nichtteilnahme des TN entbindet diesen grunds"tzlich nicht von seinen vertraglichen Verp¯ichtungen. Er 

bleibt insbesondere zur Zahlung der vertraglich geschuldeten Entgelte verp¯ichtet. Der MV ist nicht verp¯ichtet, 
einen vom TN gestellten Ersatz-TN zu akzeptieren. 

7.2 Bei Nichtteilnahme wird das Beteiligungsentgelt sofort f"llig, wenn die F"lligkeit nicht bereits gem. 6.1 begr#n-
det war.  

7.3 Um ein geschlossenes Erscheinungsbild der Messe/Ausstellung zu gew"hrleisten, ist der MV berechtigt, im Falle 
der Nichtteilnahme des TN die von diesem nicht in Anspruch genommene Stand¯"che anderweitig zu vergeben. 
F#r die Bem#hungen des MV, die Stand¯"che anders als durch Tausch mit der Stand¯"che eines anderen TN 
entgeltlich zu vermieten, hat der TN einen Verwaltungsbeitrag zu zahlen (vgl. 17.6). Dies gilt auch, wenn die 
anderweitige Vergabe an einen vom TN gestellten und vom MV akzeptierten Ersatz-Aussteller erfolgt. Findet sich 
kein Interessent, so ist der MV berechtigt, die Gestaltung der Stand¯"che auf Kosten des TN vorzunehmen.
Der TN wird auch dann nicht von der Zahlung des Beteiligungsentgeltes befreit, falls die zugeteilte Stand¯"che 
zwar anderweitig vermietet wird, jedoch die insgesamt f#r die Messe/Ausstellung zur Verf#gung stehende Fl"-
che nicht komplett vermietet werden kann. 

 7.4 Bei Nichtteilnahme eines Mitausstellers bleibt die Verp¯ichtung zur Entrichtung der Einschreibegeb#hr (vgl. 1.4) 
in voller H$he bestehen. 

8. Absage, Verlegung und Ver#nderung der Dauer der 
Veranstaltung

8.1 Der MV ist berechtigt, aus wichtigem Grunde die Veranstaltung abzusagen, $rtlich und zeitlich zu verlegen, die 
Dauer zu ver"ndern, oder ± falls die Raumverh"ltnisse, polizeiliche Anordnungen oder andere schwerwiegende 
Umst"nde es erfordern ± die Stand¯"che des TN zu verlegen, in seinen Abmessungen zu ver"ndern und/oder zu 
beschr"nken. Eine $rtliche oder zeitliche Verlegung oder eine sonstige Ver"nderung wird mit der Mitteilung an 
den TN Bestandteil des Vertrages. 
In diesem Falle steht dem TN ein Recht zum R#cktritt vom Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der 
&nderungsmitteilung zu. Schadenersatzanspr#che gegen den MV sind hierbei ausgeschlossen, es sei denn, die 
Ver"nderung w#rde auf einer grob fahrl"ssigen oder vors"tzlichen Handlung des MV oder seiner Erf#llungs-
gehilfen beruhen.

8.2 F"lle h$herer Gewalt, die den MV ganz oder teilweise an der Erf#llung seiner Verp¯ichtungen hindern, entbinden 
den MV bis zum Wegfall der h$heren Gewalt von der Erf#llung dieses Vertrages. Der MV hat den Aussteller hier-
von unverz#glich zu unterrichten, sofern er nicht hieran ebenfalls durch einen Fall h$herer Gewalt gehindert ist. 
Die Unm$glichkeit einer gen#genden Versorgung mit Hilfsstoffen, wie Elektrizit"t, Heizung, etc., sowie Streiks 
und Aussperrungen werden ± sofern sie nicht nur von kurzfristiger Dauer oder vom MV verschuldet sind ± einem 
Fall h$herer Gewalt gleichgesetzt. Soweit dem MV in diesen F"llen f#r die Vorbereitung der Veranstaltung Kosten 
entstanden sind, ist der TN verp¯ichtet, diese zu ersetzen. 

8.3 Sollte der MV in der Lage sein, die Veranstaltung zu einem sp"teren Termin durchzuf#hren, so ist der TN hier-
von zu unterrichten. Der TN ist berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Zugang dieser Mitteilung vom Vertrag 
zur#ckzutreten. Schadenersatzanspr#che gegen den MV sind in diesem Fall ausgeschlossen, es sei denn, die 
Verlegung w#rde auf einer grob fahrl"ssigen oder vors"tzlichen Handlung des MV oder seiner Erf#llungsgehilfen 
beruhen.

8.4 Hat der MV den Ausfall der Veranstaltung zu vertreten, so wird vom TN kein Beteiligungsentgelt geschul-
det.

8.5 Muss der MV aufgrund Eintritt h$herer Gewalt oder aus anderen nicht von ihm zu vertretenen Gr#nden eine 
begonnene Veranstaltung verk#rzen, so hat der Aussteller keinen Anspruch auf vollst"ndige oder teilweises 
R#ckzahlung oder Erlass des Beteiligungsentgeltes. 

9. Standaufbau, -ausstattung und -gestaltung
9.1 Alle Stand¯"chen und sonstigen Veranstaltungs¯"chen werden vom MV eingemessen und gekennzeichnet. Im 

Zweifelsfall steht dem MV ein Bestimmungsrecht (§ 315 BGB) zu. 
9.2 Der TN wird verp¯ichtet, auf der angemieteten Stand¯"che einen Messe- bzw. Ausstellungsstand (Stand) zu 

errichten. Der Stand ist rechtzeitig, sp"testens bis 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung angemessen zu 
beziehen. Erfolgt kein rechtzeitiger Bezug des Standes durch den TN, kann der MV das Vertragsverh"ltnis nach 
17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung k#ndigen. 

9.3 Ausstellungsgut, Standardausr#stung und/oder sonstige Gegenst"nde, die in der Anmeldung nicht genannt wa-
ren oder die durch Aussehen, Geruch, mangelhafte Sauberkeit, Ger"usche oder andere Eigenschaften im Hin-
blick auf den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung in unzumutbarem Maûe st$rend oder bel"stigend wirken 
oder sich sonst wie ungeeignet erweisen, m#ssen auf Verlangen des MV sofort entfernt werden.
Werden derartige Gegenst"nde nicht unverz#glich entfernt, kann der MV eine Beseitigung auf Kosten des TN 
bewirken und das Vertragsverh"ltnis nach 17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung k#ndigen.

9.4 Die Gestaltung und Ausstattung des Standes bleibt grunds"tzlich jedem TN #berlassen. Jedoch sind bei Ge-
staltung und Ausstattung die typischen Ausstellungskriterien der Veranstaltung und alle Bestimmungen des 
MV zu ber#cksichtigen, insbesondere die ¹Technischen Richtlinienª, die ¹Besonderen Teilnahmebedingungenª 
und die Servicemappe. Der MV kann die Vorlage maûgerechter Entw#rfe und Standbeschreibungen verlangen. 

1. Teilnehmer
1.1 Die Teilnehmer an Messen und Ausstellungen gliedern sich auf in Aussteller, Mitaussteller und zus"tzlich vertre-

tene Unternehmen. Sie werden nachfolgend kurz ¹Teilnehmer (TN)ª genannt. 
1.2 Die Zulassung eines oder mehrerer Mitaussteller ist nur in Ausnahmef"llen m$glich und berechtigt den MV zur 

Geltendmachung einer besonderen Geb#hr.
 In allen F"llen haftet jedoch der zugelassene Aussteller f#r die Einhaltung der den Aussteller treffenden Ver-

p¯ichtungen durch den oder die Mitaussteller.
1.3 Aussteller, Mitaussteller und zus"tzlich vertretene Unternehmen

Aussteller ist, wer einen Messestand f#r die Veranstaltungsdauer mietet, mit eigenem Personal und eigenem 
Angebot auftritt.
Mitaussteller ist, wer am Stand eines Ausstellers mit eigenem Personal und eigenem Angebot auftritt. Dazu 
geh$ren auch Konzern®rmen und Tochtergesellschaften.
Beim Aussteller, der selbst Hersteller ist, z"hlt als zus#tzlich vertretenes Unternehmen jedes weitere Unter-
nehmen, dessen Waren oder Leistungen durch den Aussteller angeboten werden. 
Zeigt ein Aussteller, der eine Vertriebsgesellschaft ist, #ber Produkte eines Herstellers hinaus zus"tzliche Waren 
und Leistungen anderer Unternehmen, z"hlen diese als zus#tzlich vertretene Unternehmen. 

1.4 Durch die Zulassung des Ausstellers kommt kein Vertrag zwischen den von ihm angemeldeten Mitausstellern 
oder zus"tzlich vertretenen Unternehmen und dem MV zustande. 

 Die Aufnahme von Mitausstellern ist in der Regel genehmigungs- und entgeltp¯ichtig. Die Aufnahme von zus"tz-
lich vertretenen Unternehmen ist genehmigungsp¯ichtig, f#r sie f"llt ein Entgelt nur an, wenn die Besonderen 
Teilnahmebedingungen dies bestimmen. Das Entgelt ist vom Aussteller zu entrichten; es kann vom MV auch 
noch nachtr"glich in Rechnung gestellt werden.

 Die Aufnahme eines Mitausstellers muss beim MV schriftlich unter Angabe der vollst"ndigen Anschrift inklusive 
Ansprechpartner beantragt werden. 

2. Anmeldung
2.1 Die Anmeldung (Teilnahme- und Standbestellung) zu einer Messe/Ausstellung (nachfolgend Veranstaltung ge-

nannt) erfolgt unter Verwendung des Anmeldeformulars, das vollst"ndig ausgef#llt und rechtsverbindlich unter-
zeichnet sein muss. Eine derartige Anmeldung ist ein Vertragsangebot des Ausstellers, das der Annahme durch 
den MV bedarf. Die Zusendung des Anmeldeformulars begr#ndet keinen Anspruch auf Zulassung.  

2.2 Mit der Anmeldung werden diese ¹Allgemeinen Teilnahmerichtlinienª, und soweit vorhanden, die f#r die je-
weilige Veranstaltung geltenden ¹Besonderen Teilnahmebedingungenª, die ¹Hausordnungª, die ¹Technischen 
Richtlinienª sowie die Regelungen der ¹Serviceunterlagenª durch den Aussteller anerkannt. Dies erstreckt sich 
auch auf die von ihm bei der Veranstaltung besch"ftigten Personen, die von ihm angemeldeten weiteren TN und 
sonstige Erf#llungsgehilfen. 

2.3 Der Aussteller verp¯ichtet sich, die einschl"gigen arbeits- und gewerberechtlichen Vorschriften, Umweltvor-
schriften, Brandschutz- und Unfallverh#tungsvorschriften sowie die Regelungen des Wettbewerbs zu beachten. 
Dies gilt auch f#r die Einhaltung der EU-Verordnungen Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2001 in eigener Verantwor-
tung, vor allem im Bereich Finanzen und Personal. 

2.4 Der Aussteller wird die Einhaltung der vorgenannten Bedingungen durch die von ihm bei der Veranstaltung 
besch"ftigten Personen, die von ihm angemeldeten weiteren TN und sonstige Erf#llungsgehilfen st"ndig #ber-
wachen und im Falle eines Verstoûes einschreiten und/oder den MV auf die Verst$ûe hinweisen.  

2.5 Mit der Anmeldung erkl"rt sich der Aussteller damit einverstanden, dass die den Aussteller betreffenden 
Daten f#r die Zwecke der Veranstaltungsbearbeitung sowie f#r Zwecke der Werbung oder Markt- oder Mei-
nungsforschung und die damit im Zusammenhang zu treffenden Vereinbarungen unter Beachtung des 
Datenschutzgesetzes und sonstigen datenschutzrechtlichen Vorschriften (in ihrer jeweils g"ltigen Fas-
sung) erhoben, verarbeitet sowie genutzt und im Zusammenhang hiermit gegebenenfalls an Dritte "bermit-
telt werden. Der Aussteller verp¯ichtet sich auch zur Beteiligung an elektronischen Besuchererfassungs- und 
Auswertungsprogrammen und erkl"rt sich damit einverstanden, dass Informationen #ber seine Beteiligung #ber 
elektronische Medien einschlieûlich des Internets verbreitet werden. Es gelten die Regeln des Bundesdaten-
schutzgesetzes BDSG, insbesondere §§ 27 bis 32 BDSG.

3. Zulassung
3.1 %ber die Zulassung des Ausstellers und der angemeldeten Gegenst"nde zu der Veranstaltung entscheidet der 

MV gegebenenfalls in Abstimmung mit den jeweiligen Gremien durch eine schriftliche Zulassungsbest"tigung. 
Mit der Zulassung kommt der Vertrag zustande (vgl. 2.1, Satz 3). 

3.2 Der MV kann aus sachlich gerechtfertigten Gr#nden, insbesondere wenn der zur Verf#gung stehende Platz nicht 
ausreicht, einzelne TN von der Teilnahme ausschlieûen und, wenn es f#r die Erreichung des Veranstaltungs-
zwecks geboten ist, die Veranstaltung auf bestimmte TN-Gruppen beschr"nken. Er ist ferner berechtigt, eine 
Beschr"nkung der angemeldeten Ausstellungsgegenst"nde sowie eine Ver"nderung der angemeldeten Fl"che 
vorzunehmen. Die Zulassung gilt nur f#r die angemeldeten Ausstellungsgegenst"nde, die in der Zulassungsbe-
st"tigung bestimmten TN und den darin angegebenen Platz. Andere als die angemeldeten und zugelassenen 
Gegenst"nde d#rfen nicht ausgestellt werden.

3.3 Die angemeldeten Ausstellungsgegenst"nde m#ssen in der uneingeschr"nkten Verf#gungsmacht der TN sein 
und er muss #ber eventuell notwendige beh$rdliche Betriebsgenehmigungen verf#gen. Beschreibungen und 
Prospekte der auszustellenden Exponate bzw. der zu pr"sentierenden Dienstleistungen sind nach Verlangen 
einzureichen. 

4. Platzierung
4.1 Die Platzierung wird vom MV eigenverantwortlich unter Ber#cksichtigung des Themas und der Gliederung der 

jeweiligen Veranstaltung sowie der zur Verf#gung stehenden R"umlichkeiten vorgenommen. In der Anmeldung 
ge"uûerte Platzierungsw#nsche werden nach M$glichkeit ber#cksichtigt. Die zeitliche Reihenfolge des Ein-
gangs der Anmeldung ist f#r die Platzierung nicht allein maûgebend. 

4.2 Die Zulassung erfolgt durch die schriftliche Teilnahmebest"tigung des MV mit Angabe des bereitgestellten 
Standes (Standbest"tigung). Hierdurch wird der Teilnahmevertrag zwischen dem Aussteller und dem MV 
rechtsverbindlich abgeschlossen, sofern nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde. Weicht der Inhalt 
der Standbest"tigung vom Inhalt der Anmeldung des Ausstellers ab, so kommt der Vertrag nach Maûgabe der 
Standbest"tigung zustande, es sei denn, dass der Aussteller binnen zwei Wochen schriftlich widerspricht. 

5. Unerlaubte $berlassung der Stand¯#che, Mitaussteller, 
zus#tzlich vertretene Firmen

5.1 Ein Tausch der zugeteilten Stand¯"che mit einem anderen Aussteller sowie eine teilweise oder vollst"ndige 
%berlassung der Stand¯"che bzw. Untervermietung der Stand¯"che an Dritte ist ohne Zustimmung des MV 
nicht gestattet. Bei einem Verstoû ist der MV berechtigt, das Vertragsverh"ltnis nach 17. aus wichtigem Grund 
mit sofortiger Wirkung zu k#ndigen. 

5.2 Wollen mehrere Aussteller gemeinsam eine Stand¯"che mieten, so haben sie in der Anmeldung einen von ihnen 
bevollm"chtigten gemeinschaftlichen Aussteller zu benennen, mit dem allein der MV zu verhandeln braucht. 
Mieten mehrere Aussteller gemeinsam eine Stand¯"che, so haftet jeder von ihnen als Gesamtschuldner. 

5.3 Der Aussteller darf nur bei vorheriger Zustimmung durch den MV Mitaussteller oder zus"tzlich vertretene Firmen 
(vgl. 1.4) aufnehmen. Dritte gelten auch dann als Mitaussteller oder zus"tzlich vertretene Firma, wenn sie zum 
Antragsteller enge wirtschaftliche oder organisatorische Bindungen haben. Alle Mitaussteller bzw. vertretene 
Firmen m#ssen bereits bei der Anmeldung vom Aussteller benannt werden. Bei der Anmeldung nicht genannte 
Mitaussteller bzw. vertretene Firmen d#rfen auf der Stand¯"che des Ausstellers nicht ausstellen.



16. Hausrecht
16.1 Der TN unterwirft sich w"hrend der Veranstaltung auf dem gesamten Gel"nde dem Hausrecht des MV. Den 

Anordnungen der bei ihm Besch"ftigten, die sich durch einen Dienstausweis legitimieren, ist Folge zu leisten. 
Die Aufenthaltsdauer f#r TN, deren Mitarbeiter oder Beauftragte ist begrenzt auf eine Stunde vor und nach 
den t"glichen 'ffnungszeiten der jeweiligen Veranstaltung. St"nde anderer TN d#rfen auûerhalb der t"glichen 
'ffnungszeiten ohne Erlaubnis des Standinhabers nicht betreten werden. 

17. P¯ichtverst%ûe des TN, K"ndigungsrecht, Vertragsstrafe
17.1 Schuldhafte Verst$ûe gegen die dem TN aus dem Vertragsverh"ltnis erwachsenen P¯ichten oder gegen die im 

Rahmen der Hausordnung getroffenen Anordnungen berechtigen den MV, wenn die Zuwiderhandlung nach Auf-
forderung nicht unverz#glich eingestellt werden, zur K#ndigung des Vertragsverh"ltnisses aus wichtigem Grund 
mit sofortiger Wirkung. Ein wichtiger Grund zur K#ndigung des Vertragsverh"ltnisses mit sofortiger Wirkung 
liegt insbesondere vor, wenn der TN gegen die in Ziff. 5.1, 6.4, 9.2, 9.3, 9.6., 10.6, 10.7 und 15.2 geregelten 
Verp¯ichtungen verst$ût. 

17.2 Im Falle einer K#ndigung aus wichtigem Grund ist der MV berechtigt, den Stand des TN sofort zu schlieûen und 
vom TN den unverz#glichen Abbau des Standes und die R"umung der Stand¯"che zu verlangen. 

17.3 Ger"t der TN mit dem Abbau des Standes oder R"umung der Stand¯"che in Verzug, ist der MV berechtigt, den 
Abbau des Standes und/oder die R"umung der Stand¯"che auf Kosten des TN entweder selbst vorzunehmen 
oder durch Dritte vornehmen zu lassen. 

17.4 Der TN bleibt f#r den Fall, dass die Stand¯"che nicht oder nur durch Tausch mit der Stand¯"che eines anderen 
Ausstellers entgeltlich vermietet werden kann, f#r die verbleibende Dauer der Veranstaltung zur Entrichtung des 
geschuldeten Beteiligungsentgeltes als Mindestschadenersatz verp¯ichtet.  

17.5 Findet sich f#r die Stand¯"che des gek#ndigten TN kein Ersatz-TN, so ist der MV berechtigt, die Gestaltung der 
Stand¯"che auf Kosten des TN vorzunehmen, um ein geschlossenes Erscheinungsbild der Veranstaltung zu 
gew"hrleisten.  

17.6 F#r die Bem#hungen des MV, die Stand¯"che anders als durch Tausch entgeltlich zu vermieten, hat der TN 
einen pauschalierten Verwaltungsbetrag von netto 25+ des Beteiligungsentgeltes, mindestens aber 400,-- EUR, 
zuz#glich der gesetzlichen g#ltigen Mehrwertsteuer zu bezahlen.  

17.7 Der MV ist berechtigt, vom TN eine in jedem Einzelfall nach billigem Ermessen von dem MV festzusetzende 
und im Streitfall von dem zust"ndigen Landgericht zu #berpr#fende Vertragsstrafe in H$he von maximal  
10.000,-- EUR zu verlangen, wenn der TN schuldhaft seine Verp¯ichtungen aus  
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verletzt. Hat der MV wegen des schuldhaften P¯ichtverstoûes auch Anspruch auf Schadenersatz, so ist die 
Vertragsstrafe auf den Schadenersatzanspruch anzurechnen. 

18. Haftung und Versicherung
18.1 Der MV haftet im Falle von grober Fahrl"ssigkeit nur f#r das Verschulden seiner gesetzlichen Vertreter und 

leitenden Mitarbeiter, es sei denn, es liegt eine Verletzung wesentlicher Vertragsp¯ichten (Kardinalp¯ichten) oder 
einer Verletzung von Leben, K$rper oder Gesundheit vor. 

18.2 F#r leichte Fahrl"ssigkeit haftet der MV nur bei Verletzung wesentlicher Vertragsp¯ichten oder bei einer Verlet-
zung von Leben, K$rper oder Gesundheit. 

18.3 Der MV haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur f#r vorhersehbare Sch"den, mit deren Entstehung typi-
scherweise gerechnet werden muss. 

18.4 Soweit der MV f#r leichte Fahrl"ssigkeit haftet, ist die Haftung auf 10.000,-- EUR begrenzt.
18.5 Die verschuldensunabh"ngige Haftung des MV f#r bereits vorhandene M"ngel nach § 536a Abs. 1 BGB (z.B. 

Standausr#stung) sowie etwaige Folgesch"den beim TN wird ausgeschlossen. 
18.6 Sch"den sind sowohl der Polizei als auch dem MV unverz#glich schriftlich zu melden. Im Schadensfall leistet 

der MV nur Schadenersatz in H$he des Zeitwertes bei Vorlage eines schriftlichen Nachweises der Anschaffungs-
kosten. 

18.7 Ein Ersatz von Sch"den ist ausgeschlossen, wenn eine vom TN verursachte versp"tete Schadenmeldung dazu 
f#hrt, dass die Versicherung des MV die %bernahme des Schadens ablehnt. 

18.8 Der TN haftet gegen#ber dem MV f#r von ihm zu vertretende Sch"den unabh"ngig davon, ob sie durch ihn 
selbst, seine Angestellten, Beauftragten oder Ausstellungsgegenst"nde und -einrichtungen verursacht werden. 
Bei pauschalierten Schadenersatzanspr#chen bleibt das Recht des MV unber#hrt, einen h$heren Schaden ge-
gen#ber dem TN nachzuweisen. Der TN ist berechtigt nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder wesentlich 
niedriger als in der Pauschale angegeben entstanden ist. 

18.9 Soweit der TN Veranstalter im Sinne der Musterversammlungsst"ttenverordnung (MVSt"ttVO), wonach der je-
weilig geltenden Landesversammlungsst"ttenverordnung ist, obliegt ihm die Verantwortung gem"û MVSt"ttVO, 
insbesondere gem. § 38 Abs. 1, 2 und 4 MVSt"ttVO bzw. den diesbez#glichen Bestimmungen der jeweiligen 
Landesversammlungsst"ttenverordnung. Der TN ist in diesem Fall verp¯ichtet, den MV und seine Erf#llungs-
gehilfen von jeglichen Regressanspr#chen und Buûgeldern aufgrund Grundlage von deren Betreiberhaftung 
gem. § 38 Abs. 5 MVSt"ttVO bzw. den diesbez#glichen Bestimmungen der jeweiligen Landesversammlungs-
st"ttenverordnung freizustellen. 
Die Regelungen unter 18.1 bleiben unber#hrt.

18.10 Der MV tr"gt keinerlei Versicherungsrisiko des TN. Der TN wird ausdr#cklich auf seine eigene Versicherungs-
m$glichkeit hingewiesen. F#r die TN besteht die M$glichkeit, umfassenden Versicherungsschutz aufgrund von 
durch den MV abgeschlossenen Rahmenvertr"gen zu erlangen. N"here Einzelheiten hierzu ergeben sich aus 
den Ammeldeunterlagen. 

19. Salvatorische Klausel, Verj#hrung, Zur"ckbehaltungsrecht
19.1 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Teilnahmerichtlinien unwirksam oder undurchf#hrbar sein oder 

werden, so ber#hrt dies die Wirksamkeit der Allgemeinen Teilnahmerichtlinien nicht. Die Parteien verp¯ichten 
sich in einem derartigen Fall, eine wirksame und durchf#hrbare Bestimmung zu vereinbaren, die dem Zweck 
der zu ersetzenden Bestimmung im Sinne der Allgemeinen Teilnahmerichtlinien soweit wie m$glich entspricht. 
Dasselbe gilt f#r etwaige L#cken in den Allgemeinen Teilnahmerichtlinien. 

19.2 Die Verj"hrungsfrist f#r Anspr#che gegen den MV betr"gt ein Jahr, es sei denn, dass der MV die Anspr#che grob 
fahrl"ssig oder vors"tzlich begr#ndet hat oder die Anspr#che einer gesetzlichen Verj"hrungsfrist von mehr als 
drei Jahren unterliegen. 

19.3 Aufrechnungsrechte stehen dem TN gegen#ber dem MV nur zu, wenn seine Gegenanspr#che rechtskr"ftig 
festgestellt, unbestritten oder vom MV anerkannt sind. Gleiches gilt f#r Zur#ckbehaltungsrechte, soweit es sich 
beim Aussteller um einen Kaufmann, eine juristische Person des $ffentlichen Rechts oder ein $ffentlich-recht-
liches Sonderverm$gen handelt. Soweit der TN diesem Personenkreis nicht zugeh$rt, ist er zur Aus#bung eines 
Zur#ckbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverh"ltnis beruht. 

20. Vorrang
20.1 F#r das Rechtsverh"ltnis zwischen den Parteien sind allein die deutschsprachigen Texte der Vertragsbedin-

gungen maûgeblich. Der deutsche Text ist rechtsverbindlich. 

21. Erf"llungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht
21.1 F#r die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem MV, dessen Bediensteten, Erf#llungsgehilfen bzw. Verrich-

tungsgehilfen einerseits und dem TN bzw. dessen Bediensteten, Erf#llungsgehilfen bzw. Verrichtungsgehilfen 
andererseits kommt ausschlieûlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung. 

21.2 Erf#llungsort und Gerichtsstand (auch f#r Scheck- und Wechselklagen) ist f#r beide Teile der Sitz des MV, sofern 
der TN Kaufmann, juristische Person des $ffentlichen Rechts oder $ffentlich-rechtliches Sonderverm$gen ist 
oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Dem MV bleibt es jedoch vorbehalten, gerichtliche Schritte 
auch am allgemeinen Gerichtsstand des TN einzuleiten. 

Der Name bzw. die Firma und die Anschrift bzw. der Sitz des TN muss durch eine Standbeschriftung deutlich 
sichtbar gemacht werden. Den mit der Gestaltung bzw. dem Aufbau beauftragten Firmen sind dem MV bekannt 
zu geben. 

9.5 Der Stand muss w"hrend der gesamten in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten Dauer der Ver-
anstaltung zu den festgesetzten 'ffnungszeiten ordnungsgem"û ausgestattet und mit fachkundigem Personal 
besetzt sein. 

9.6 Entspricht ein Stand in seiner Gestaltung und/oder Ausstattung nicht den maûgeblichen Vorgaben, kann der 
MV verlangen, dass der Stand dementsprechend durch den TN ge"ndert oder entfernt wird. Die Kosten hierf#r 
tr"gt der TN. Wird diesem Verlangen nicht unverz#glich entsprochen, ist der MV berechtigt, eine &nderung auf 
Kosten des TN zu bewirken oder das Vertragsverh"ltnis nach 17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu 
k#ndigen. 

9.7 Der Aufbau muss sp"testens bis zum Ende der in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten Aufbauzei-
ten abgeschlossen sein. Vor Beginn der in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten Abbauzeiten ist 
der TN weder berechtigt, Ausstellungsgut von der Stand¯"che zu entfernen, noch mit dem Abbau des Standes 
zu beginnnen.

9.8 Eine %berschreitung der festgesetzten H$hebegrenzungen f#r die St"nde bedarf der Zustimmung des MV. Das 
gleiche gilt f#r die Ausstellung von besonders schweren Ausstellungsst#cken, f#r die Fundamente oder beson-
dere Vorrichtungen ben$tigt werden. 

9.9 F#r die termingerechte R"umung der Stand¯"che und Wiederherstellung des urspr#nglichen Zustandes ist 
allein der TN verantwortlich. Nach dem in den Besonderen Teilnahmebedingungen genannten Zeitraum des Ab-
baus enden alle vom MV #bernommenen Verp¯ichtungen. F#r dann noch im Veranstaltungsgel"nde be®ndliche 
G#ter ± auch solche, die w"hrend der Veranstaltung an einen Dritten verkauft wurden ± lehnt der MV jegliche 
Verantwortung ab. Der MV ist berechtigt, f#r nicht termingem"û abgebaute und abtransportierte G#ter eine 
angemessene Einlagerungsgeb#hr zu erheben. Er ist ferner berechtigt, die Entfernung und Einlagerung von 
G#tern auf Kosten und auf Gefahr des TN unverz#glich durch ein daf#r geeignetes Unternehmen vornehmen zu 
lassen. 

10. Werbung
10.1 Werbung aller Art ist nur innerhalb des Ausstellungsstandes f#r die eigene Firma des TN und nur f#r die von ihr 

hergestellten oder vertriebenen Erzeugnisse erlaubt, soweit diese angemeldet und zugelassen sind. 
10.2 Lautsprecherwerbung sowie andere Beschallungsmaûnahmen und Diapositiv-, Film-, Video- oder Computer-

vorf#hrungen bzw. weitere mit nicht v$llig unwesentlichen Immissionen verbundene Maûnahmen bed#rfen der 
schriftlichen Zustimmung des MV. Das gleiche gilt f#r die Verwendung anderer Ger"te und Einrichtungen, durch 
die auf optische und/oder akustische Weise eine gesteigerte Werbewirkung erzielt werden soll, bzw. wenn die 
Vorf#hrung von Exponaten L"rm erzeugend oder bel"stigend ist. 

10.3 Der MV ist berechtigt, unbefugt vorgenommene Werbung ohne Einschaltung gerichtlicher oder polizeilicher 
Hilfe zu unterbinden und selbst zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. Die Kosten der Entfernung unbefugt 
angebrachter Werbemittel hat der TN zu tragen. Bereits erteilte Genehmigungen k$nnen im Interesse der Auf-
rechterhaltung eines geordneten Veranstaltungsbetriebes eingeschr"nkt oder widerrufen werden, soweit keine 
anderweitige Abhilfe m$glich ist. 

10.4 Bei Wiedergabe von vervielf"ltigter Musik ist es Sache des TN, die entsprechende Auff#hrungsgenehmigung 
einzuholen und die Geb#hren hierf#r zu tragen. 

10.5 Das Herumtragen oder -fahren von Werbetr"gern auf dem Veranstaltungsgel"nde sowie das Verteilen von 
Drucksachen und Kostproben auûerhalb des Standes ist nicht gestattet. 

10.6 Das Ansprechen und Befragen von Besuchern auûerhalb des Standes ist strikt untersagt. Im Falle eines Ver-
stoûes ist der MV berechtigt, das Vertragsverh"ltnis nach 17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu 
k#ndigen. 

10.7 Politische Werbung und/oder politische Aussagen sind unzul"ssig, es sei denn, die politische Aussage geh$rt 
in den Rahmen der Veranstaltung. Bei politischen Aussagen oder politischer Werbung, die geeignet ist, den 
Veranstaltungsfrieden oder die $ffentliche Ordnung zu st$ren, ist der MV berechtigt, jedoch nicht verp¯ichtet, 
Unterlassung und Entfernung der streitigen Objekte zu verlangen. Im Falle der Nichtbefolgung des Verlangens ist 
der MV berechtigt, das Vertragsverh"ltnis nach 17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu k#ndigen. 

11. Direktverkauf
11.1 Der Direktverkauf ist nicht gestattet, sofern er nicht durch die veranstaltungsspezi®schen ¹Besonderen Teilnah-

mebedingungenª ausdr#cklich zugelassen wird. Letzterenfalls sind die Verkaufsobjekte mit deutlich lesbaren 
Preisschildern gem"û Preisangabenverordnung zu versehen.  

11.2 Die Beschaffung und Einhaltung von gewerbe- und gesundheitspolizeilichen Genehmigungen ist Sache des TN.

12. Ausstellerausweise
12.1 Jeder Aussteller erh"lt nach vollst"ndiger Bezahlung der Rechnungsbetr"ge (vgl. 6.) f#r seinen Stand Aussteller-

ausweise, die zum freien Eintritt berechtigen (siehe ¹Besondere Teilnahmebedingungenª). Durch die Aufnahme 
von weiteren TN erh$ht sich die Zahl der Ausstellerausweise nicht. Zus"tzliche Ausstellerausweise sind gegen 
Berechnung bei dem MV (siehe ¹Besondere Teilnahmebedingungenª) erh"ltlich. Die Ausstellerausweise sind f#r 
das Standpersonal bestimmt, entsprechend den Vorgaben auf dem Ausweis auszuf#llen und d#rfen nicht an 
Dritte weitergegeben werden. 

13. Bewachung, Reinigung, M"llentsorgung
13.1 Die Standbewachung und Standbeaufsichtigung w"hrend der t"glichen 'ffnungszeiten der Veranstaltung ist 

generell Sache des TN, auch w"hrend der Auf- und Abbauzeiten. Der MV sorgt lediglich auûerhalb der 'ffnungs-
zeiten der Veranstaltung f#r eine allgemeine Aufsicht der Hallen und des Veranstaltungsgel"ndes. Leistungen zur 
Obhut, Verwahrung oder sonstigen Wahrnehmung von Interessen der TN werden nicht erbracht. Zur Nachtzeit 
m#ssen wertvolle, leicht zu entfernende Gegenst"nde vom TN unter Verschluss genommen werden. Seine zu-
s"tzliche Standbewachung muss sich der TN auf eigene Kosten des vom MV eingesetzten Bewachungsunter-
nehmens bedienen. 

13.2 Der MV sorgt f#r die allgemeine Reinigung des Gel"ndes und der Halleng"nge. Die Reinigung des Standes/der 
Stand¯"che obliegt dem TN, sie muss t"glich vor Er$ffnung der Veranstaltung beendet sein. Bei der Vergabe der 
Standreinigung soll sich der TN des vom MV eingesetzten Reinigungsunternehmens bedienen. Bei Einsatz von 
eigenem Reinigungspersonal ist der Einsatz begrenzt auf eine Stunde vor und nach den t"glichen 'ffnungs-
zeiten der jeweiligen Veranstaltung. 

13.3 Der TN ist im Interesse des Umweltschutzes und umweltgerechter Ausstellungen grunds"tzlich zur Verpa-
ckungs- und Abfallreduzierung verp¯ichtet. Dies bezieht sich auch auf die Verwendung von Prospektmaterial. 
Bei Einsatz getrennter Abfallentsorgungssysteme hat sich der TN daran zu beteiligen und auch dadurch eventu-
ell anfallende Abfallkosten anteilig nach dem Verursacherprinzip mit zu tragen. Sollte der TN nach R"umung der 
Stand¯"che M#ll oder sonstige Gegenst"nde zur#ckgelassen haben, ist der MV berechtigt, diesen bzw. diese 
auf Kosten des TN zu beseitigen und vernichten zu lassen. 

14. Fotogra®eren und sonstige Bildaufnahme
14.1 Gewerbliche Bildaufnahme jeder Art, insbesondere Fotogra®eren und Filmen/Videoaufnahmen sind innerhalb 

des Veranstaltungsgel"ndes nur Personen gestattet, die hierf#r vom MV zugelassen sind und einen vom MV aus-
gestellten, g#ltigen Ausweis besitzen. Standaufnahmen, die auûerhalb der t"glichen 'ffnungszeiten gemacht 
werden sollen und eine besondere Ausleuchtung erfordern, bed#rfen der Zustimmung des MV. Die dadurch 
entstehenden Kosten gehen zulasten des TN, soweit sie nicht vom Fotografen #bernommen werden.

14.2 Der MV und ± mit Zustimmung des MV ± die Presse und das Fernsehen sind berechtigt, Fotogra®en, Zeich-
nungen und Film- und Videoaufnahmen vom Veranstaltungsgeschehen, von den Ausstellungsbauten und -st"n-
den und den ausgestellten Gegenst"nden anfertigen zu lassen und f#r Werbung oder Pressever$ffentlichungen 
unentgeltlich zu verwenden. 

15. Gewerblicher Rechtsschutz
15.1 Die Sicherstellung der Urheberrechte oder sonstiger gewerblicher Schutzrechte an den Ausstellungsobjekten ist 

Sache des TN. Ein 6-monatiger Schutz vom Beginn einer Veranstaltung an aufgrund des Gesetzes betreffend 
den Schutz von Mustern und Ausstellungen vom 18. M"rz 1904 (RGBl S. 141) und des Markenrechtsreform-
gesetzes vom 25. Oktober 1994 (Bundesgesetzblatt 1, S. 3082) tritt nur ein, wenn der Bundesminister f#r Justiz 
f#r eine bestimmte Ausstellung eine entsprechende Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt ver$ffentlicht hat 
(Ausstellungsschutz). 

15.2 Jeder TN ist verp¯ichtet, die gewerblichen Schutzrechte der anderen TN zu beachten und Verst$ûe zu unterlas-
sen. Im Falle nachgewiesener und vom TN zu vertretender Schutzrechtsverletzungen ist der MV berechtigt, das 
Vertragsverh"ltnis nach 17. aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu k#ndigen.  
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